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Einleitung 

Gegenstand dieser Arbeit ist die historische Entwicklung des Zinsrechts in 
Frankreich. Ausgehend von der kanonischen Wucherlehre des Mittelalters, nach 
der grundsätzlich jede Zinsnahrne verboten war, soll das Wechselspiel zwischen 
kirchlicher, weltlicher und wissenschaftlicher Einflußnahme einerseits und den 
Erfordernissen der wirtschaftlichen Praxis andererseits dargestellt werden. 

In Frankreich, dessen wirtschaftliche Entwicklung nach langem Stillstand im 
Verlauf des Mittelalters wieder kräftig voranschritt, stellten sich im Zusam-
menhang mit dem Ertrag des Geldes zwei Fragen: was ist der Grund des Zins-
ertrages und ist er in seinen Folgen zu dulden? 

Die moderne Ökonomik fragt ausschließlich nach den theoretischen Grund-
lagen des Zinses und ist so schon zu den verschiedensten Ansätzen gekommen. 

Im Mittelalter stand jedoch lange allein die Frage nach der Zulässigkeit der 
Zinsnahme im Vordergrund der kirchlichen und, ihr getreu folgend, der weltli-
chen Stellungnahmen. 

Die Kirche nahm für sich in Anspruch, die verbindlichen moralischen Grund-
werte für die gesamte Gesellschaft zu bestimmen. Dazu gehörte auch das Ver-
bot der Zinsnahrne, die als sozialschädlich und unvereinbar mit der Nächstenlie-
be galt. Mit den Mitteln der Scholastik und dem Rückgriff auf alte Zinsverbote 
bearbeitete die Kirche das sich mit dem Wiederaufleben der Wirtschaft stellen-
de Problem der Zinsnahme. Dabei stand als Ergebnis das Zinsverbot von vorn-
herein außer Frage. 

Die Entwicklung der katholischen Zinsdoktrin, die ihren Höhepunkt im 13. 
Jahrhundert hatte, soll in ihren Auswirkungen auf die weltlichen Machthaber 
und die Gesellschaft des Mittelalters untersucht werden. Weiter wird der Weg 
verfolgt werden, den das Zinsverbot in Frankreich während des Merkantilismus 
und später unter dem Einfluß der Physiokraten nahm. Die Zeitspanne, die diese 
Untersuchung behandelt, wird durch die Französische Revolution begrenzt. 
Nachdem Karl der Große im Jahr 789 das erste weltliche, auf französischem 
Boden wirksame Zins verbot ausgesprochen hatte, behielt dieses, zumindest offi-
ziell, für exakt 1.000 Jahre seine Gültigkeit. 



16 Einleitung 

Am 12. Oktober 1789 wurde durch ein Dekret der "Assemblee constituante" 
das verzinsliche Darlehen erlaubt und ein gesetzlicher Zinsfuß bestimmt. Da-
nach stand nicht mehr die Frage nach der Erlaubnis der Zinsnahme im Vorder-
grund, sondern die nach dem theoretischen Ursprung des Geldertrages. Der 
erste Ökonom, der dieses Problem schon vor der Französischen Revolution 
behandelte, war der Physiokrat Turgot mit seiner "Fruktifikationstheorie". Die 
Erkenntnisse der nachfolgenden Theoretiker sind nicht mehr Gegenstand dieser 
Abhandlung. Im folgenden soll vielmehr der Weg gezeigt werden, den die freie 
Zinsnahme bis zu diesem Wendepunkt zurückzulegen hatte. 



A. Die Usuralehre und ihr Stand 
vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts 

Unter Usuralehre ist die dogmatische Stellungnahme der katholischen Kirche 
des Mittelalters zur Zinsfrage zu verstehen. Die heute gebräuchliche Über-
setzung des lateinischen Wortes "usura" lautet: " ... 1. Gebrauch, Nutzung, 
Genuß ... 2. Zinsen ... "l. Die Bedeutung, die ihm im 13. Jahrhundert zukam, ist 
dagegen nach heutigen Maßstäben zweideutig, da die "usura" sowohl für 
,,zinsen" als auch für "Wucher" stand. Es wurde noch nicht zwischen erlaubten 
Zinsen und verbotenem Wucher unterschieden. Diese Differenzierung war aus 
Sicht der Kirche überflüssig, weil sie jede Form der entgeltlichen Geldüber-
lassung strengstens verbot. 

I. Die wirtschaftliche Situation in Frankreich 

Um die Hintergründe und Ursachen der kirchlichen Doktrin aufzudecken, muß 
man das kanonische Zinsverbot vor dem Hintergrund der Konjunkturlage des 
13. Jh. betrachten. Nur in Kenntnis der Lebensbedingungen, denen sie gerecht 
werden sollte, läßt sich der Sinn der Usuralehre erhellen. Diese Epoche ist ge-
kennzeichnet vom Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft, der die 
Kirche zwang, ihre Doktrin den neuen Gegebenheiten anzupassen. 

1. Neue Entwicklungen 

Von entscheidender Bedeutung ist die Wirtschaftsexpansion gegen Ende des 
13. Jh., deren Ausgangspunkt die Einführung neuer Landwirtschaftstechniken 
war. Der Anbau einer neuen Getreidesorte, des Hafers, erlaubte dank eines 
höheren Energiegehaltes die bessere Ausnutzung der Pferdekraft zur Landbe-

I Georges. S. 2983; Langenscheidt. S. 648. 
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